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Hauptzollamt Stralsund 
18409 Stralsund 
         
Betrifft: zu 1 Zurückweisung und Widerspruch zu Ihrer Mitteilung/ Bescheid 

„Änderung der Bankverbindung für die Entrichtung der KFZ- Steuer 4087/LWL H 
4958“ vom 15.07.2014 (einfache, nichtamtliche Zustellung 30.01.2014)  

 
2. Zurückweisung und Widerspruch zum dahinter befindlichen KFZ- Steuerbescheid  
 
Ihr Zeichen 4087/LWL H 4958 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Hiermit erhebe ich gegen ihren Bescheid Zurückweisung und Wiederspruch aus folgenden 
Gründen: 
 
Zu 1 festgestellt wird: 
Es liegt kein aktueller KFZ- Steuerbescheid vor. Eine automatische Verlängerung (Gültigkeit) 
eines alten KFZ Steuerbescheides ist in jeder Art und Weise rechts- und verfassungswidrig. Für 
jedes Jahr ist mir als Bürger auch ein neuer, gerichtsverwertbarer KFZ- Steuerbescheid durch 
das für mich zuständige Finanzamt Hagenow zuzustellen. Es liegt Bruch der Rechtsnorm und 
Grundrechteverletzung seitens des Hauptzollamt Stralsund vor. 
 
Zu 2 festgestellt wird: 
Der Bescheid  vom Hauptzollamt Stralsund vom 15.07.2014 ist völlig anonymisiert 
und  NICHT von dem zust. Bearbeiter unterschrieben, was einen Verstoß gegen 
das BGB § 126 darstellt.   
Keine Unterschrift = kein Verantwortungsbereich! Dabei finden sich zwingende Grundlagen für die persönliche 
Unterschrift in dem §§ 126 BGB, 315 ZPO, 275 StPO, 117 I VwGO, 37 III VwGO! Das gilt insbesondere für Behörden: 
Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift (vgl. z. B.  Urteil vom 6. Dezember 1988 BVerwG 9 
C 40.87 BVerwG E 81, 32 - Beschluss vom 27. Januar 2003 BVerwG 1 B 9202 NJW 2003, 1544) 
Zwar hat der gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes entschieden, dass es bei der Übermittlung 
von Schriftsätzen auf elektronischen Wege den gesetzlichen Schriftformerfordernissen unter bestimmten 
Voraussetzungen auch ohne eigenhändige Unterschrift Genüge getan ist. (Beschluß vom 5. April 2000 GmS-OBG 
1/98 Buchholz 310 § 81 VwGO Nr. 15), dies gilt aber nur in den Fällen, in denen aus technischen Gründen die 
Beifügung einer eigenhändigen Unterschrift unmöglich ist und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten 
Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und zumutbar ist. (vgl. BFH, Urteil vom 10. Juli 2002 VII B 6/02 BF H/N V 
2002, 1 5 9 7; Beschluss vom 27.Januar 2003 BVerwG 1 B 92.02 a. a. O).  
Die Standartbehauptung Zitat: *Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und gilt auch ohne Unterschrift ist eine 
strafbewehrte Täuschung im Rechtsverkehr. Ohne Unterschrift kann keine Rechtskraft eintreten! Dies gilt vor allem 
auch für gerichtliche Dokumentationen, wie Urteile, Beschlüsse, Vollstreckungstitel etc.. Die kommentierte Fassung 
der Prozeßordnung sagt eindeutig aus: „Unterschriften von Richtern müssen stets mit Namen oder zumindest so 
wiedergegeben werden, dass über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn für den Zustellungsempfänger 
muß überprüfbar sein, ob die Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben 
haben. Deshalb genügt insoweit die Angabe „gez. Unterschrift“ nicht.“ (vgl. RGZ 159,25,26 BGH; Beschlüsse v. 
14.07.1965 – VII ZB 6&65 = Vers. R 1965, 1075, v. 15.04.1970 – VIII ZB 1/70 = VersR 1970, 623, v. 08.06.1972 . III 
ZB 7/72 = Vers. G 1972, 975, Urt. v. 26.10.1972 – VII ZR 63/72 = VersR 1973, 87) 



1. Verweis dazu auch Pressemitteilung Freispruch Banker wegen fehlender Unterschrift des Richters § 126 
BGB.   
Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz auch für mich. 

 
Bereits aus diesen Gründen ist die o.g. Mitteilung/ Bescheid des Hauptzollamtes 
Stralsund rechtsunwirksam. 
 
Zu 3 festgestellt wird: 
Offenkundige Entstaatlichung des Finanzamtes 19230 Hagenow und dessen übergeordnete Dienststellen mit 
Aufhebung / Privatisierung aller Rechtsgrundlagen inkl. Der Steuergesetzgebung, Steuerrecht, 
Abgabenordnung. 
Für eine heute private Organisation (NGO) besteht damit keine staatsgesetzliche Steuerpflicht mehr! 

Durch Privatisierung rechtstaatlich aufgehobene, nichtige Steuergesetze, gesetzliche Grundlagen, 
Abgabenordnung/ AO: 

Eine der § Quellen: 
http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=256 

Auszug:  
7. August 2012 - Liebe Leser, liebe Wutbürger! Der Tag begann heute ganz gut, denn es kam im Radio die Meldung, 
daß das Bundesverfassungsgericht wieder eine Entscheidung getroffen hat, die nach der Pressestelle im Tenor etwa 
so lautet: Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (Vors. Voßkuhle, L.S.) hat entschieden, dass die 
Ausgestaltung der Wahlberechtigung der Auslandsdeutschen durch § 12 Abs.2 S.1 BWG (Bundeswahlgesetz, L.S.) 
mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl aus Art. 38 Abs.1 S.1 GG unvereinbar und nichtig ist. 

Und dann: "Der festgestellte Wahlfehler führt jedoch nicht zur Ungültigkeit der Bundestagswahl 2009". Zitat Ende 

Nachzulesen unter 'Bundesverfassungsgericht - Pressestelle - vom 4. Juli 2012' 

Was dies im einzelnen bedeutet - außer einer weiteren Verfassungswidrigkeit des BWG, soll hier im Moment 
dahinstehen. Wir sehen aber, daß diese Entscheidung, obwohl anscheinend heute erst in den Medien, ausdrücklich 
diesen verfassungswidrigen Punkt nicht zum Anlaß nimmt, die Bundestagswahl von 2009 für ungültig zu erklären. 

Dann nehmen wir uns die Entscheidung vom 25.7.2012, ebenfalls von der Pressestelle, vor und suchen nach einem 
entsprechenden Vermerk. Ergebnis: Es findet sich keiner! 

Haben wir hier das berühmte 'beredte Schweigen'? Nach der Spruchlogik zu urteilen, mit Sicherheit.  

Wenn also das Bundesverfassungsgericht im einen Falle, und zwar dem früheren, ausdrücklich sagt, daß die 
festgestellte Verfassungswidrigkeit des BWG keine Auswirkung auf die BT-Wahl 2009 hatte, und im zweiten Falle der 
nachfolgenden Entscheidung sich ausdrücklich über die Auswirkung auf die Wahl ausschweigt, dann kann man 
weiterhin getrost davon ausgehen, daß diese Auswirkung enorm sein muß. 

Was ich daraus für Schlüsse gezogen habe, versuche ich in meiner Webseite laufend darzulegen. Ich bin weiterhin 
der Meinung, daß dem Wutbürger hier ein Allzweck-Werkzeug in die Hand gegeben wurde, mit dem so manche Nuß 
zu knacken ist, jedenfalls bis feststeht, was hier überhaupt noch an rechtlichen Grundlagen gültig ist. 

Wie diese Erkenntnisse im täglichen Verzweiflungskampf umgesetzt werden könnten, zeige ich an ausgewählten 
Beispielen auf, die tatsächlich zur praktischen Anwendung kamen. Hier einmal wieder an den Gegner Finanzamt mit 
folgendem Auszug in Anlehnung an mein erstes Schreiben weiter oben: 

(...) Mir liegt Ihr Schreiben an meinen Mandanten vom 27.7.2012 vor, in welchem Sie die Einleitung eines 
Steuerstrafverfahrens mitteilen. Nach Sachlage geht es um ESt und Soli für den Zeitraum 2006 bis 2011. 

Der Fall bietet mehr oder weniger willkommenen Anlaß, ganz grundsätzliche Fragen abzuklären, die diesem 
Ermittlungsverfahren zugrunde liegen. Ihnen ist sicher nicht verborgen geblieben, daß u.a. die Steuerbürger der BRD 
durch entsprechende Informationen aus dem Internet inzwischen eine Art außerparlamentarische Opposition gebildet 

http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=256


haben und sich auf das Widerstandsrecht des Art. 20 Abs.4 GG berufen, um ihren eigenen Untergang durch das 
wahnwitzige Agieren auf politischer Ebene noch zu verhindern. Weitere Recherchen haben ergeben, daß ganz 
erhebliche Zweifel an den rechtlichen Grundlagen einer Steuerpflicht nebst Nebenerscheinungen, insbesondere die 
Legitimität von Steuerstrafverfahren, bestehen. Im Mittelpunkt der rechtlichen Bedenken steht damit die AO von 1977. 

1. Auch die Anwaltschaft wird zunehmend in Anspruch genommen und aufgefordert, sich mit den rechtlichen 
Grundlagen u.a. der Besteuerung zu befassen, da inzwischen verbreitet die wohl zutreffende Ansicht herrscht, daß 
der Bürger mit seinen eigenen beigetriebenen Steuerzahlungen in den alternativlosen Ruin geführt wird. Nur aus 
diesem berechtigten Grund heraus werden die Juristen in die Pflicht genommen mit dem Auftrag, diesen 
Zwangsmechanismen auf den rechtlichen Grund zu gehen. 

Aus diesen Studien sind die bisherigen Argumente entstanden, die eine legitime Grundlage für eine Steuererhebung 
nebst den beliebten Zwangsmitteln rundweg bestreiten. Ich gehe davon aus, daß Ihnen diese Argumente restlos 
bekannt sind, zumal sich die eine oder andere OFD bereits die Mühe gemacht hat, entsprechende 
Zurückweisungstexte als Muster vorzugeben. 

Bezüglich dieser Argumente kann ich mich daher kurz fassen. Die Anwaltschaft wird zunehmend in Anspruch 
genommen, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen und nach eigener Prüfung und Einschätzung 
vorzutragen. Ich gehe davon aus, daß sich jeder ernsthafte Jurist eingestehen muß, daß viele Punkte nicht 
wegzudiskutieren sind und daher sehr wohl als Begründung für Einsprüche und Rechtsmittel heranzuziehen sind. Es 
handelt sich bisher im wesentlichen um folgende Punkte: 

a) Aus dem GG folgt keine unmittelbare Steuerpflicht. Diese war nur in der Weimarer Verfassung z.B. in Art. 134 WV 
enthalten und findet kein Gegenstück im GG. Die Artikel 104a bis 115 enthalten keinerlei Hinweise zur Auferlegung 
von Steuerpflichten für bestimmte Adressaten, sondern lediglich Regelungen zur konkurrierenden Gesetzgebung 
zwischen Bund und Ländern, Begriffsdefinitionen von Steuern sowie Handhabungsvorschriften. 

b) Eine stillschweigende Steuerpflicht entspricht nicht den erforderlichen gesetzgeberischen Anforderungen nach 
Gegenstand, Adressat, Umfang, Geltungsbereich. 

c) Da es sich um gravierende Eingriffsmöglichkeiten handelt, wären die vielfach tangierten und eingeschränkten 
Grundrechte nach Art. 19 Abs.1 S.2 GG ausdrücklich zu benennen. Eine solche Benennung ist nicht aufzufinden. 
Folge: Nichtigkeit des gesamten Gesetzes. 

d) Aus der AO77 selbst ist nicht zu erkennen, wer steuerpflichtig sein soll. Ein Steuerpflichtiger wird nicht definiert, 
sondern dessen Existenz vorausgesetzt, ohne daß dafür ein höherrangiges Gesetz benannt wird. 

e) Die AO gibt keinen Geltungsbereich an, sondern allenfalls einen sachlichen Anwendungsbereich. Ein Gesetz ohne 
räumlichen Geltungsbereich ist indes als nichtig anzusehen. 

f) Dieselben Mängel treten auch bei den gesetzlichen Regelungen für die einzelnen Steuerarten auf. Auf die 
Problematik des neuen § 27b UStG wurde bereits ausführlich hingewiesen und gilt als weiteres Beispiel für einen 
Verstoß gegen das Zitiergebot. Im übrigen hat Prof. Kirchhof bereits ausführlich dargelegt, daß z.B. das EStG wegen 
absoluter Unverständlichkeit für den Bürger schon aus diesem Grunde nichtig ist. Niemand kann aus diesem 
Gesetzeswerk seine Rechte und Pflichten erkennen, so daß von gesetzlicher Unbestimmtheit auszugehen ist. 

g) Zu demselben Thema schrieb der Kollege Singer aus Düsseldorf im Anwaltsmagazin vom 14.3.2007 u.a. (...) 
„Nunmehr hat der BFH die Gelegenheit ergriffen, der fortschreitenden Komplizierungswut des Gesetzgebers Einhalt 
zu gebieten, indem er mit seinem Beschluß vom 9.6.2006 – IX R 26/04, DStR 2006, 2019 = BFH/NV 2006, 2351 das 
Bundesverfassungsgericht angerufen hat, weil seiner Ansicht nach die bis zum 1.1.2004 geltenden Vorschriften zur 
Mindestbesteuerung (§§ 2 Abs.3, 10d EStG) wegen Verletzung des Grundsatzes der Normenklarheit (Art. 20 Abs.3, 
19 Abs.4 GG) verfassungswidrig sind.“ 

Mit den Worten des BFH wird der Zustand wie folgt beschrieben: 

Die Mindestbesteuerungsregelungen seien nicht verständlich, widersprüchlich, unpraktikabel und damit nicht 
mehr justiziabel; ihr chaotischer Wortlaut sei eine Meisterleistung an gesetzgeberischer 
Verschleierungskunst, deren Inhalt und Systematik sich bei hoher Fehleranfälligkeit allenfalls mit einer 



'subtilen Sachkenntnis, außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen Lust zur Lösung 
von Denksportaufgaben erschlössen. 

2. Diese Argumente sind überzeugend und halten einer seriösen rechtlichen Prüfung durchaus stand. Aus 
naheliegenden Gründen tritt die Finanzverwaltung diesen Argumenten regelmäßig entgegen, wobei die jeweils 
angeführten Gegenargumente leider alles andere als überzeugend sind. 

Seit dem 25.7.2012 kommt mit der erneuten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit 
des Wahlrechts auf Bundesebene ein neues Argument von entscheidender Bedeutung hinzu: 

Danach ist zwingend davon auszugehen, daß kein einziges Bundesgesetz unter der Geltung des bisherigen 
Bundeswahlgesetzes seit 1953 von „dem verfassungsmäßig legitimierten Bundesgesetzgeber“ verabschiedet worden 
ist. 

Die AO77 fällt unter diese Kategorie. Ein Gesetz, das nicht von dem ordnungsgemäß dazu berufenen Gesetzgeber 
stammt, kann folglich kein rechtsstaatliches Gesetz mit dem Anspruch auf Gehorsam sein. Welche weiteren 
Konsequenzen die Entscheidung noch haben wird, bleibt abzuwarten. Die Wirkungen des ergangenen Urteils gehen 
jedenfalls durch die gesamte Nachkriegsrechtsordnung und sind auf jeden Fall in allen anhängigen Steuersachen zu 
berücksichtigen. 

Da im vorliegenden Falle meines Mandanten jedenfalls vorläufig bis zur höchstrichterlichen Klärung von der 
Unwirksamkeit der AO77 ausgegangen wird, verbietet es sich, auf strafrechtliche Normen dieser AO zurückzugreifen. 
Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage ist das Verfahren einzustellen, bzw. unbefristet auszusetzen, bis 
höchstrichterlich entschieden ist, welche konkreten Konsequenzen der Spruch aus Karlsruhe vom 25.7.2012 – 2 BvE 
9/11 auch für das Steuerstrafrecht hat. 

Insoweit bestehen begründete ganz erhebliche Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der in Bezug genommenen 
materiellen und verfahrensrechtlichen Normen insbesondere der AO, auf deren Grundlage somit rechtsstaatlich 
derzeit kein Verfahren nach §§ 370 ff betrieben werden kann. 

Das Verfahren ist daher mangels gesetzlicher Grundlage einzustellen! 

Zu 2 Sofortige Beschwerde mit Antrag und Forderung auf Prüfung und Erfüllung: 

Steuern & SteuerrechtAbgabenordnung 1977 ungültig  

Wirtschaft & Finanzen: Steuern & SteuerrechtAbgabenordnung 1977 ungültig, Finanzämter stehen ab sofort vor 
unlösbarem Problem.  

  
 Nicht nur das UStG verstößt gegen das zwingende Zitiergebot, auch die AO tut dieses seit 197701.07.2009 09:05 

eingesandt von Kuenstler für OnlineZeitung 24.de 
  
 Hier und da hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass die Finanzämter seit dem 01.01.2002 ohne ein gültiges 

Umsatzsteuergesetz trotzdem tätig sind. Sie erheben Umsatzsteuer, man tut dort so, als wenn es gar keine 
höherrangige Rechtsvorschrift als die eigenen Steuergesetze gäbe. 

  
 Das Grundgesetz und dessen absolute Vorrangigkeit zu allen anderen Gesetzen in Deutschland interessieren den 

deutschen Fiskus bis heute nicht. Und so kam was kommen musste.  
  
 Bei einer Recherche in anderen Gesetzen kam es jetzt zutage, auch die Abgabenordnung ist ungültig, verstößt doch 

auch sie gegen die zwingende grundgesetzliche Gültigkeitsvorschrift des Zitiergebotes gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 
2 GG. 

  
 Der damaligen Bundespräsident hat artig die Abgabenordnung gegengezeichnet, diese ausgefertigt und verkündet. 

Ein Gesetz, welches eben nicht nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommen ist (Art. 82 GG). 
  



 Jetzt wird sicherlich der eine oder andere Leser hier glauben, es solle ihm ein x für ein u vorgemacht werden, denn 
würde das stimmen, dann wären ja die Finanzämter ihrer allmächtigen Gesetzesgrundlage beraubt. Sie hätten keine 
Ermächtigungsgrundlage mehr, auf der sie ihre Verwaltungsakte stützen und begründen sowie auch ggfl. mit Zwang 
durchsetzen könnten. 

  
 Und doch ist es so, leider aber wahr. Blicken wir zunächst zurück. 
  
 In den Jahren 1933 bis 1945 war es in erster Linie der deutsche Fiskus, der maßgeblich selbst am Holocaust nicht 

unbeteiligt war. Eine Raubmaschine, so schreibt der Autor Götz Aly in seinem Buch "Hitlers Volksstaat", war das 
Dritte Reich damals. 

  
 In der nationalsozialistischen Finanzverwaltung waren am Ende des Krieges 1945 3/4 NSDAP-Mitglieder und die 

haben weitergemacht. Die haben auch weitergemacht als das Grundgesetz zum 23.05.1949 in Kraft getreten ist, 
denn man hatte ja keine anderen. Man hat sie entnazifiziert, das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, als 
wenn jemand entlaust wird. Der Gesit dieser Leute war aber geprägt durch deren in der Vergangenheit angerichtetes 
- ohne daß diese dafür zur Rechenschaft gezogen worden sind. Unrecht bekam dadurch seine Bestätigung als 
Recht. Weil es an anderen Gesetzen mangelte, wurden die alten Gesetze sogar mit gleichlautendem Namen weiter 
als Arbeitsgrundlage benutzt. Reichsabgabenordnung z. B. zusammen mit den Steueranpassungsgesetz von 1934, 
gültig geblieben in Deutschland bis zum 31.12.1976. Nicht durch den Filter des Artikel 123 Abs. 1 GG gefallen, 
danach durfte Recht nur weiter bestehen, wenn es mit dem Grundgesetz vereinbar war. In der 
Reichsabgabenordnung wurde selbstverständlich nicht dem Zitiergebot gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG genügt, 
es hieß lapidar, es ist vorkonstitutionelles Recht und der damalige Gesetzgeber im Reich konnte ja die Regeln des 
späteren Grundgesetzes vor dessen Verabschiedung nicht kennen. Eine Ausrede, die nur Tätern einfallen kann, um 
etwas nicht tun zu müssen was man nicht tun will, würde es einen doch am weiteren Tun nur hindern. Und den 
Fiskus irgendwie behindern, das kam doch auf gar keinen Fall in Frage. Zum 01.01.1977 trat dann die AO 1977 in 
Kraft. Im § 413 AO erfüllt das Gesetz scheinbar die Zitierpflicht gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG, denn der § steht 
unter der Überschrift "Einschränkung von Grundrechten". Bei näherem Hinsehen hat der einfache Gesetzgeber aber 
aus welchen Gründen auch immer, den Artikel 14 GG nicht zitiert, dabei greifen die Finanzämter gerade in das 
Grundrecht auf Eigentum beim sog. Steuerpflichtigen regelmäßig ein. Nicht allein durch den regelmäßig erteilten 
Bescheid, sondern insbesondere dann, wenn es um Zwang, also um Vollstreckung eines Verwaltungsaktes geht. Ein 
solcher Eingriff ist eine Einschränkung des Grundrechtes, so wie es im Artikel 19 Abs. 1 Satz 1 GG geschrieben 
steht. Die Folge ist das zwingende Gebot, das Grundrecht unter Angabe des Artikels im Gesetz, also der AO 1977 
zu nennen. Die Folge ist, wird nicht zitiert, die Ungültigkeit des Gesetzes, ohne wenn und aber. Damit steht fest, 
dass die AO 1977 seit dem 01.01.1977 wegen dieses nachträglich unheilbaren Verstoßes gegen das 
grundgesetzlich zwingend vorgeschriebene Zitiergebot gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG ungültig und nichtig ist. 
Alle Verwaltungsakte, die auf der AO 1977 basieren, sind ebenfalls nichtig. Ein weiteres Dilemma. Damit wird der 
Rechtsstaat Deutschland, dessen Repräsentanten sich regelmäßig damit brüsten, ein weiteres Mal in Frage 
gestellt. Erste Stimmen aus den Finanzämtern lauten, Artikel 14 GG bräuchte nicht zitiert werden, da es ja um das 
Vermögen und nicht das Eigentum ginge, das man den Menschen ggfl. zwangsweise wegnehme. Man vergisst dort 
einfach mal in einen Kommentar zu schauen, in dem zum Vermögen und Eigentum folgendes geschrieben 
steht: "Vermögen ist grds. die Gesamtheit aller geldwerten Güter einer natürlichen oder juristischen Person, 
abzüglich der Verbindlichkeiten (§ 263 Rn.55). Beispielhaft aufgeführt sind: Eigentum, Besitz, dingliche Rechte, 
Forderungen....". Das Problem, das sich da jedoch zeigt ist, dass weder der Gesetzgeber noch die vollziehende 
Gewalt oder gar die Gerichte tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, alles scheint mehr eine große 
und inzwischen 60 Jahre andauernde Heuchelei zu sein. Nun gilt es, den Finanzämter, respektive den einzelnen 
Finanzbeamten auf der Ebene des Grundgesetzes als Grundrechtsträger zu begegnen und da hat gemäß Artikel 1.3 
GG der Grundrechtsträger sowie die Grundrechte absoluten Vorrang. 

Zu 3 Sofortige Beschwerde mit Antrag und Forderung auf Prüfung und Erfüllung: 
Ich bin im rechtsverbindlichen KFZ - Schein NICHT als Eigentümer sondern lediglich nur als Halter ausgewiesen. 
Bitte wenden Sie sich daher bei finanziellen Forderungen an den rechtmäßigen Eigentümer! Hinweis: Der Vorbesitzer 
aus dem Kaufvertrag zum Gebraucht KFZ ist ebenfalls davon betroffen! 

 
 



 
 
Zu 3 festgestellt wird: 
Höheres Recht: 
Verordnungen und Gesetze, die gegen höheres Recht verstoßen, sind NICHTIG! „Ein 
Gesetz kann nicht durch eine allgemeine Verwaltungsvorschrift außer Kraft gesetzt oder 
abgeändert werden, ebenso wie es nicht durch einen Verwaltungsakt durchbrochen und 
nicht durch eine Rechtsnorm, die im Vergleich zum Gesetz von niedrigerem Range ist, 
verdrängt werden kann. Diese dem Gesetz kraft Verfassungsrechts innewohnende 
Eigenschaft, staatliche Willensäußerungen niedrigeren Ranges, insbesondere 
Verwaltungsakte und Allgemeinverfügungen, rechtlich zu hindern oder zu zerstören, 
kann sich aber naturgemäß nur auswirken, wo ein Widerspruch zwischen dem Gesetz 
und der Willensäußerung niedrigeren Ranges besteht.“ (vgl. BVerfGE 8, 155 [169 f.]). (- 
2 BvR 883/73 und 379, 497, 526/74 - vom 28. Oktober 1975) „Beamte“ haben die 
Rechtsgrundlagen zu kennen! Im Urteil 1 U 1588/01 des Oberlandesgerichts Koblenz 
heißt es auf Seite 5 unter a): "Für die Beurteilung im Sinne des § 839 BGB gilt ein 
objektiv-abstrakter Sorgfaltsmaßstab. 

Danach kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die Führung des 
übernommenen Amts im Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber auf die Fähigkeiten, 
über die der Beamte tatsächlich verfügt. Dabei muß jeder Beamte die zur Führung 
seines 

Amtes notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese 
verschaffen. Ein besonders strenger Maßstab gilt für Behörden, die wie die Finanzämter 
durch den Erlaß von Bescheiden selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine objektiv 
unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung ist schuldhaft, wenn sie gegen 
den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt oder wenn aufgetretene 
Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einer 
einzigen Entscheidung, geklärt sind."  

Zu 4 festgestellt wird: 
Fehlende Staatshaftung durch illegale Privatisierung der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Jeder Bedienstete haftet danach persönlich und mit seinem Privatvermögen nach § 839 
BGB.  Beamte haben einen entstandenen finanziellen Schaden (Gebühren etc.) 
persönlich zu ersetzen! Gemäß den §§ 823 und 839 BGB haftet jeder Beamte 
persönlich für jede Summe, die er ohne gültige Rechtgrundlage verursacht hat! Diese 
kann ihm im Zuge des Schadenersatzes persönlich in Rechnung gestellt werden.  
Ein eventueller Durchgriff gemäß § 823 BGB respektive 839 BGB ist so für mich 
verhindert! 

Zu 5 festgestellt wird: 
Ihr Vorgang/ Tätigkeit erfolgt offenkundig in der Staatenlosigkeit. Verweis Verlust 



Legitimation und der juristischen Geschäftsfähigkeit der in das Verfahren 
involvierten Behörden durch strafbewehrt illegale, hinterlistige Weiterführung des 
3. Reiches von Adolf Hitler. 
§ 270 StGB Täuschung im Rechtsverkehr, illegal verbotene Anwendung 
nationalsozialistischer Gesetzte und nationalsozialistischen Rechts (Verstoß 
SHAEF Gesetz 1 Absatz III und Artikel 139 GG) : Dazu betreibt das *Hauptzollamt 
Stralsund* seine Aktionen dazu in der offenkundigen Staatenlosigkeit der BRD und 
täuschend illegale Weiterführung der verbotenen NS- Gleichschaltungskolonie des 3. 
Reiches durch den Rechtsnachfolger des 3. Reiches von Adolf Hitler- die 
Bundesrepublik Deutschland.  Damit strafbarer Verstoß gegen das Grundgesetz als 
höchste Rechtsnorm für die Bundesrepublik Deutschland, laut Artikel 139 GG 
gültiges SHAEF und SMAD. Darüber hinaus liegt ebenfalls Verstoß gegen das 
Europäische Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit vom  6. XI. 1997  vor. 
 
Wiederholte Komplexe Erläuterung zum besseren Verständnis: 
Die Bundesrepublik Deutschland führt bis heute die Nazi-Kolonie des 3. Reiches von 
Adolf Hitler ungehindert weiter. 
(R = STAG: unmittelbare Reichsangehörigkeit = Deutsche Staatsangehörigkeit = 
Kolonieangehörigkeit aus den ehem. Deutschen Schutzgebieten- Verweis Zeitzeugen- 
Staatsrechtler wie Dr. jur. Herbert Hauschild, Hermann Weck, Dr. Walter Schätzel, Dr. 
Bernhard Lösener, G. Zeidler) 

Die NS- Gleichschaltungskolonie *Bundesrepublik Deutschland* überlagert bis heute 
den deutschen Heimatstaat *Deutschland*. 

Die Verordnung vom 05.02.1934 über die deutsche Staatsangehörigkeit ist mit der 
militärischen Kapitulation des 3. Reiches nicht ersatzlos untergegangen. 
Auch die NS- Glaubhaftmachung *DEUTSCH* von Adolf Hitler wurde 1945 im 
verbliebenden  deutschen Staatsgebiet NICHT beseitigt und wird bis heute in 
Deutschland angewendet. 
(sprachliche Einführung der deutschen Staatsangehörigkeit im Gesetz Wiederruf von 
Einbürgerungen und Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit RGBL 28. Juli 
1933, Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit RGBL 05.2.1934, Verordnung 
über die deutsche Staatsangehörigkeit Neues Staatsrecht 1934, Seite 54, Amtsblatt für 
Schleswig Holstein 29.06. 1946 Nr. 3 Jahrgang 1, Staatsgesetzblatt für die Republik 
Österreich vom 14.Juli  1945, Bundesgesetzblatt Teil III vom 01. August 1959, 
Ausweisdokumente der BRD mit der deutschen Staatsangehörigkeit und deren 
Glaubhaftmachung DEUTSCH* von 1934) 

Der Artikel 116 GG verstößt gegen Artikel 139 GG. 

Nach dem Waffenstillstand 1945 wurde ab 1949 die geistige Besetzung angewendet. 
Nazi- Gesetze und die deutsche Zwangs- Staatsangehörigkeit vom 5.02.1934 sind 
durch geistige Okkupation im Verborgenen geblieben. 
Durch heimtückische Falschinformationen und täuschende Anwendung von Nazi - 



Gesetzen hat sich dieser Zustand in den Köpfen der Menschen bis heute normalisiert. 
Die deutschen Bundesbürger glauben durch die NS- Glaubhaftmachung "DEUTSCH" 
von 1934 an die deutsche Staatsangehörigkeit vom 05.02.1934. 

Der geheime Staatsstreich 
 Am 8.12.2010 sind mit einem geheimen Staatsstreich der Bundesrepublik Deutschland, 
die auch eine Urkundenfälschung (Datumfälschung zur Täuschung: 05.02.1934 auf dem 
22.07.1913) im Staatsangehörigkeitsgesetz beinhaltet. Am 08.12.2010 wurde die 
unmittelbare Reichsangehörigkeit (= unmittelbare deutsche Staatsangehörigkeit) 
beseitigt. 1934 R=STAG / 1934 R = STAG 1913 (2010) 
(Verweis Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG 1913) BGBl. I S. 1864 08.12.2010 
Bundesgesetzblatt Teil III vom 01. August 1959) 

Durch diesen Vorgang wurde jeder Bundesbürger mit der deutschen 
Staatsangehörigkeit und der NS- Glaubhaftmachung *DEUTSCH* seit dem 08.12.2010 
staatenlos und durch die unmittelbare Unionsbürgerschaft doppelt staatenlos! 
(Verweis unmittelbare Unionsangehörigkeit = Welt - Bürgerschaft – Der Unionsbürger v. 
Christoph Schönberger) 

Der Artikel 16 GG wurde am 08.12.2010 durch täuschen beseitigt. 

Die BRD vollzog diesen geheimen Staatsstreich und hält die beseitigte deutsche 
Staatsangehörigkeit v. 1934 durch die NS- Glaubhaftmachung *DEUTSCH* v. 1934 
künstlich am Leben. 

Durch die Streichung der Reichangehörigkeit im deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz 
(STAG) wurde  das bundesdeutsche Personal STAATLOS gemacht.  
Das ab 1934 von Adolf Hitler gleichgeschaltete *DEUTSCHE VOLK* wurde vollständig 
entrechtet und entmachtet. (Status Vogelfrei) 

Die BRD vollzog diesen geheimen Staatsstreich und hält die beseitigte deutsche 
Staatsangehörigkeit von 1934 durch die NS- Glaubhaftmachung *DEUTSCH* von 1934 
künstlich am Leben. Die Bundesrepublik Deutschland und alle Ihre Organe haben durch 
Staatlosigkeit ihre Legitimation verloren und sind juristisch GESCHÄFTSUNFÄHIG.  Alle 
nationalen und internationalen Verträge, die mit der Bundesrepublik Deutschland 
geschlossen worden sind, sind dadurch gebrochen und nichtig. 
 
Dieser Zustand wird auch aufgrund bereits wiederholter Beschlüsse zur Staatenlosigkeit 
von BRD- Gerichten untermauert. 
 
Verweis auf die Ihrer Behörde vorliegenden aktuellen Staatenlos- Beschlüsse: 
K1  Amtsgericht Goslar 
K2 Amtsgericht Langen (Hessen) 
K3 Amtsgericht Vechta 
 



Zu 6 festgestellt wird: 
 Aufgrund der bereits wiederholt gerichtlich festgestellter rechtsoffenkundiger 
STAATLOSIGKEIT der Bundesrepublik Deutschland und nachfolgender 
Verfahrenseinstellungen wird hiermit die Legitimation der Behörde und die 
Legitimation der Tat ausführenden Bediensteten ernsthaft angezweifelt.  
 
Dazu kommt die privatisierte Behörde Hauptzollamt Stralsund nicht die 
Voraussetzungen nach dem BGB bzgl. eines staatlichen Amtes erfüllt. 
 
Auszug: UPIC 
 
Privatisierte Behörde: U. a. fehlende Unterschriften auf vorgeblich amtliche 
Schreiben der Behörde, fehlende Amtsbezeichnungen, Amtsausweise, amtliche 
Stempel und Siegel.  
Aus genannten Gründen wird hiermit Täuschung im Rechtsverkehr angezeigt. 
(Verweis Bereinigungsgesetzte) 
 
Es wird auch hier Beweislastumkehr gefordert. Bis heute wurde seitens der 
zuständigen Hauptzollamt Stralsund gleichlautende vorrangegangenen 
Beweislastumkehr- Forderungen in parallelen Vorgängen NICHT nachgekommen. 
Es liegt damit strafbewehrte Täuschung im Rechtsverkehr vor. 
 
Zu 7 festgestellt wird: 
Die Staatsangehörigkeitsprüfung nach dem Europäischen Übereinkommen über 
die Staatsangehörigkeit vom 6. XI. 1997 wird aus genannten Gründen hiermit von 
Ihrer Behörde zum eingefordert! 
 
Zu 8 Festgestellt wird: 
Kombination permanent fortgeführter strafbewehrte Rechtsverstöße und 
Grundrechteverletzung seitens des privatisierten Hauptzollamtes Stralsund 
gegenüber meiner nat. Person: Verstoß gegen die EU- Charta, Verstoß gegen 
Artikel 54 CRCH - Verbot des Mißbrauch der Rechte und weitere: 
Die nicht unterzeichneten, computeranimierten Standart- Schreiben zeigen an das das* 
*Hauptzollamt Stralsund* sich AUCH nicht an das BGB, Das Grundgesetz als höchste 
Rechtsnorm  für die Bundesrepublik Deutschland und die übergeordneten EU Recht/ 
EU- Norm und die mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen EU- Verträge 
hält.  
wEITER erkenne ich das in der Verwaltung der Hauptzollamt Stralsund 
offenbar erhebliche Mängel bzgl. einer  ordnungsgemäßen Verwaltung bestehen. Auf 
letztere hab ich als Mensch einen grundgesetzlichen bürgerlichen Anspruch. 
Das EU- Verwaltungsrecht schreibt dies den BRD- Verwaltungen ebenfalls 
rechtsverbindlich vor!  
Ich weise darauf hin das ich nach Artikel 41– 1, 2 a b c und 3- 4 der EU Charta das 
Recht und Sie die Verpflichtung haben mir eine dezidiert korrekt klärende Antwort zu 
geben und eine ordnungsgemäße, gute Verwaltung sicherzustellen, was seitens vom 
Landkreis Lüneburg NICHT erfolgt ist.  
Artikel 41 – 1, 2 a b c und 3- 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union -  
CRCH und den Europäische Kodex für eine gute Verwaltungspraxis schreiben den 



BRD- Behörden  das übergeordnete Recht rechtsverbindlich vor.  
Dazu liegt Verstoß gegen Artikel 54 CRCH - Verbot des Mißbrauch der Rechte (betrifft 
Ausübung der hoheitlichen Macht durch die BRD- Behörde!) vor. Damit greifen Artikel 6 
CRCH – Recht auf Freiheit und Sicherheit und Artikel 53 CRCH  - Schutzniveau. 
 
Wenn Behörden der Bundesrepublik Deutschland wie in diesen Fall das 
Hauptzollamt Stralsund staatenlos sind, illegal verbotenes NS- Recht anwendet wird 
und privatisierte Firma sind, stellt das eine Verletzung geltenden Rechts dar. Dazu 
kommen Täuschung im Rechtsverkehr, illegal verbotene Anwendung 
nationalsozialistischer Gesetzte und nationalsozialistischen Rechts (Verstoß 
SHAEF Gesetz 1 Absatz III und Artikel 139 GG), Verstoß gegen EU- Charta, 
Verstoß gegen die Grundrechte.  
Dazu Verstoß gegen Artikel 54 CRCH - Verbot des Mißbrauch der Rechte, 
Untätigkeit, Unterlassung, organisierter Unverantwortlichkeit und grobe 
Verletzung der Dienstpflicht, Verletzung der Auskunftspflicht- keine bürgernahe 
Auskünfte – gesamt Grundrechteverletzung  Artikel 1- 19 GG + Landesverfassung 
MV Artikel 5 und aller weiteren in Frage kommender Straftaten gegenüber meiner 
Person,  
 
Es geht um die Legitimation des Hauptzollamt Stralsund überhaupt (Steuer-) Gelder 
zu erheben. Es geht dabei um den OWIG übergeordneten Recht wie das 
Grundgesetz als höchste Rechtsnorm für die Bundesrepublik Deutschland, laut 
Artikel 139 GG gültiges SHAEF und SMAD.  
Das muß im Steuer- Verfahren entsprechend vorrangig abgeklärt werden.  
 
Aus der angeführten erheblichen juristischen Gründe und rechtsoffenkundigen Tatsachen ist das  betr. STEUER- Verfahren 
sofort einzustellen bzw. ggfs. Bis zur Klärung auszusetzen. 
 
 
 
Nach eindeutiger Klärung, Feststellung und Abhilfe bzgl. ihrer z. Z. offenbar nicht mehr 
vorhandenen rechtstaatlichen Legitimation durch illegale Privatisierung, die 
Staatlosigkeit, Anwendung von nationalsozialistischen Recht etc. pp. bin ich 
selbstverständlich bereit Ihrer Forderung umgehend nachzukommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Rüdiger Klasen 


